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Ina Praetorius

Gewalt gegen Frauen - ein Thema für
die Theologie

Was sagt die Kirche, was sagen ihre Theoretiker, die Theologen, zu der Tatsache, dass in
unserer Gesellschaft alltäglich und systematisch Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird?
Nicht die Kirche jedenfalls, sondern die autonome Frauenbewegung der 70er Jahre hat
dafür gesorgt, dass die alltägliche Gewalt im Geschlechterverhältnis ein Thema in der
Öffentlichkeit geworden ist. Heute wagt es kaum noch jemand, das massenhafte Vorhan¬
densein dieser Form von Gewalt ausdrücklich abzustreiten, auch wenn man nach wie vor
darüber lieber schweigt als redet. Seit die Frauenhäuser zu unentbehrlichen und daher
auch akzeptierten Institutionen geworden sind, sammeln Kirchgemeinden dann und wann
verschämt eine Kollekte fürs Frauenhaus. Und der kirchliche Common sense ist wohl
inzwischen so weit gediehen, dass vergewaltigte und misshandelte Frauen eher bemitleidet
als beschuldigt, die Gewalttäter moralisch verurteilt statt entschuldigt werden. Was jedoch
bis heute nicht stattfindet, ist eine Diskussion über die Ursachen der Gewalt, eine Diskus¬
sion, die auch Fragen wie diese nicht ausschliesst: Wie hängt die Realität dieser Gewalt mit
dem überkommenen christlichen Eheleitbild, mit dem Nichtwahrhabenwollen patriarchaler
Strukturen in den Kirchen und mit der Gottvatertheologie zusammen? Gibt es theologische
Denkmuster, welche die Handlungen mitverursachen, über die man sich entrüstet? - Die
folgenden provisorischen Gedanken zum Thema sind anlässlich einer Veranstaltungsreihe
zum zehnjährigen Bestehen des St. Galler Frauenhauses entstanden. LP.

1. Gewalt gegen Frauen ist kein
individueller moralischer Fehltritt,
sondern Ausdruck patriarchaler
Herrschaft.

In einer patriarchalen Gesellschaft sind
gewaltfreie Beziehungen zwischen Män¬
nern und Frauen nicht die Regel, sondern
die Ausnahme. Wenn Frauen innerhalb und
ausserhalb der Institution Ehe vergewaltigt
werden, wenn sie durch Pornographie er¬

niedrigt, durch sexistische Witze lächerlich
gemacht, durch Werbestrategien verding¬
licht, durch Belästigungen am Arbeitsplatz
eingeschüchtert werden, so handelt es sich
dabei nicht um einzelne «Ausrutscher»,
sondern um einen Tatsachenkomplex mit
System. Unzählige einzelne Akte der Er¬

niedrigung sind notwendig, um das patriar-
chale Machtgefüge als Ganzes aufrechtzu¬
erhalten. Zwar ist immer die einzelne Frau
betroffen, und die Erfahrungen der Frauen¬
häuser zeigen, dass viele misshandelte
Frauen nicht in der Lage sind, ihre persönli-
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chen Erfahrungen als Ausdruck eines Un¬

terdrückungssystems zu erkennen. Frauen
sind oft zu isoliert, zu stark in Schuld- und
Schamgefühle verstrickt, um hinter dem
Vergewaltiger eine gesellschaftlich ver¬
ankerte Vergewaltigungsmentalität zu ent¬
decken. Die Drohung, als Emanze und
Männerhasserin verschrien zu werden, ist
wirksam genug, um die meisten Frauen
davon abzuhalten, aus individueller Betrof¬
fenheit systematische Patriarchatskritik zu
machen. Diese Drohung ihrerseits ist Aus¬
druck von Herrschaft.

Theologische Ethik, Theologie insge¬
samt beteiligt sich an der gesellschaftlichen
Anstrengung, Gewalt gegen Frauen zu ver¬
harmlosen und zu individualisieren. Durch
ein harmonistisch geschöntes Bild des Ge¬

schlechterverhältnisses, durch Strategien
des Verschweigens und nicht zuletzt durch
ein Gottesbild, das ausdrücklich in Analo¬
gie zum patriarchalen Eheherrn geformt ist,
trägt Theologie zur Aufrechterhaltung der
Gewaltverhältnisse bei:



2. Gewalt ist ein Thema der politischen
Fthik.

Das Thema «Gewalt» kommt in der theolo¬
gischen Ethik insbesondere dort zur Spra¬
che, wo im engeren Sinne politische Fragen
zur Debatte stehen. Das «Handbuch der
christlichen Ethik»1 etwa setzt sich ausführ¬
lich mit der Gewaltproblematik auseinan¬
der: Im Zusammenhang mit Fragen des po¬
litischen Widerstandes, der Staatsgewalt,
der Revolution und des Krieges ist von
Gewalt - und ihrer ethischen Verurteilung -
die Rede. Obwohl auch in der politischen
Ethik das Ideal der Gewaltfreiheit mensch¬
licher Beziehungen nicht konsequent zum
Kriterium der Beurteilung erhoben ist, wer¬
den in diesen Zusammenhängen doch im¬
merhin die grundlegenden Einstellungen
der Theologie zur Gewalt geäussert: «Die
Auseinandersetzung mit der Gewaltproble¬
matik ist ein genuin kirchlicher Auftrag.»
«Gewalttätigkeit und Ungerechtigkeit sind
Sünde.»2 «Die Alternative zur Gewalt sind
rechtsstaatliche und demokratische Garan¬
tien.»3 Gewaltfreiheit scheint also ein wich¬
tiger Wert bei der ethischen Beurteilung
von Handlungen im Bereich der Öffentlich¬
keit zu sein.

Im ausführlichen Register des Handbu¬
ches findet sich hingegen unter dem Stich¬
wort «Gewalt» kein Verweis auf die sexual¬
ethischen Kapitel. Stichworte wie «Verge¬
waltigung» oder «Notzucht», unter denen die
Auseinandersetzung mit spezifischen For¬

men der Gewalt im Geschlechterverhältnis

- wenn nicht unter «Gewalt» selbst - zu er¬
warten wäre,kommen im Register nicht vor.

3. Theologische Sexualethik ist im
wesentlichen Ehe-Erhaltungs-Fthik.

Die theologische Sexualethik ist in erster
Linie konzentriert auf das Interesse, die Ehe
als zentrale normative Ordnung des Ge¬
schlechterverhältnisses zu stabilisieren. Die
sexualethischen Kapitel des «Handbu¬
ches»4 scheinen um zwei Fragen zu kreisen:

1. Wie lässt sich die Ehe retten in einer
Zeit, in der traditionelle ordnungstheologi¬
sche Begründungen vermehrt auf Kritik
stossen?

2. Wie lassen sich konfessionelle Unter¬
schiede in der Interpretation der Ehe so

überbrücken, dass eine einheitliche christli¬
che Ethik der Ehe-Erhaltung aussagbar
wird?

Theologische Ethik setzt voraus, dass
Sexualität innerhalb der Ehe (bzw. inner¬
halb eheähnlicher Beziehungen - dies die
liberale Variante) gut und ausserhalb der
Ehe fragwürdig ist. Verschiedene Qualitä¬
ten von Sexualität geraten unter dieser Per¬

spektive nicht ins Blickfeld. Begriffe wie
«Gewalt» oder «Brutalität», «Zärtlichkeit»
oder «Geborgenheit» kommen in der Se¬

xualethik selten vor. Die Frage nach der
Bewertung sexuellen Verhaltens wird redu¬
ziert auf die Alternative Ehe/Nichtehe. Und
da die Ehe ihrerseits idealisiert wird als eine
Sozialform, in der per se die Liebe - statt
das Recht - die Beziehungen prägt, erübrigt
sich zusätzlich der Blick auf die Realität der
Gewalt im Geschlechterverhältnis.

Kriterium der Bewertung sexuellen Ver¬
haltens ist somit nicht wie bei der Bewer¬
tung öffentlich-politischen Handelns das
Ideal der Gewaltfreiheit, sondern die Frage,
ob eine bestimmte historisch gewachsene
Form des Zusammenlebens erfüllt ist: die
monogame, ausschliessliche und öffentlich
legitimierte heterosexuelle Beziehung. Wer
wissen will, was die Theologie zur Gewalt
im Geschlechterverhältnis sagt, und dabei
selbstverständlich davon ausgeht, dass die
Minimierung von Gewalt nicht nur im öf¬
fentlichen Leben, sondern auch im soge¬
nannten Privatbereich anzustreben ist, stellt
also eine Frage, welche die Theologie nicht
oder nur ganz am Rande beantworten will.
Er oder sie stellt zwei Bewertungsraster für
den Bereich der Geschlechterbeziehungen
nebeneinander, die nicht ohne weiteres mit¬
einander in Übereinstimmung zu bringen
sind: Das eine gipfelt im Ideal der Gewalt¬
freiheit, das andere in einer traditionellen
Institution.

4. Theologie als staatstragende Ideologie
hat nicht die Aufgabe, Frauen vor
männlicher Gewalt zu schützen, sondern
die Institutionen des Patriarchats zu
legitimieren.

Dass Theologie ihre Bewertung im Bereich
der Sexualethik an der Institution Ehe statt
am Ideal der gewaltfreien Beziehung aus¬
richtet, hat benennbare Gründe. Offizielle
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Theologie als Theorie der christlichen Kir¬
chen hat sich im Laufe der Jahrhunderte
von ihrer Quelle, dem Evangelium, entfernt
und ist zu einer staatstragenden Ideologie
geworden. In unserer heutigen Gesellschaft
bedeutet dies, dass die offizielle Theologie
u.a. als ideologische Stütze patriarchaler
Herrschaft dient.

Die monogame Ehe ist eine Institution,
die zur Aufrechterhaltung des patriarchalen
Status quo unverzichtbar ist. Denn sie stabi¬
lisiert die geschlechtliche Arbeitsteilung,
indem sie jeweils eine Frau und einen Mann
in isolierte Abhängigkeit und in ein hierar¬
chisches Verhältnis zueinander bringt. Sie
garantiert, dass Frauen sich auf den Mann
statt auf andere Frauen beziehen, und sie
konstituiert den «vorpolitischen»5 Schutz¬
raum der Privatheit, der in Wahrheit jeder¬
zeit zum Freiraum des Mannes werden
kann, in dem er angestaute Aggressionen
ungestraft, weil unkontrolliert, abführen
und der gesellschaftlichen Machtverteilung
privaten Nachdruck verleihen kann. Die
Ehe ist ausserdem noch immer die Institu¬
tion, die Männern den «legitimen» Nach¬
wuchs sichert, der ihren Namen trägt. Weil
Theologie als staatstragende Ideologie die
Aufgabe hat, patriarchale Institutionen reli¬
giös abzustützen (und nicht etwa, weil es so
in der Bibel steht), interpretiert sie die
Wirklichkeit so, dass die Ehe als die christ¬
lichste aller Formen privaten Zusammen¬
lebens erscheint.

5. Weil Gewaltfreiheit als christliches
Ideal nicht gänzlich zu verdrängen ist,
wird die systematische Gewalt gegen
Frauen uminterpretiert.
Um die Ehe ethisch derart zu bevorzugen,
ist es für Theologen unumgänglich, die Tat¬
sache der Gewalt in der Ehe zu verleugnen.
Denn es wäre allzu widersprüchlich, wollte
eine Religion, die in anderen Bereichen -
ihrer ursprünglichen Botschaft folgend -
die Gewaltfreiheit zu einem zentralen An¬
liegen erhebt, eine Institution legitimieren,
in der Gewalt strukturell verankert ist. Weil
Theologen sich klar darüber sind, dass sie
das christliche Ideal der Gewaltfreiheit
nicht einfach für einen Bereich der Wirk¬
lichkeit suspendieren können, bemühen sie
sich, im Rahmen einer harmonistischen
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Vorstellung des Geschlechterverhältnisses
die Ehe als gewaltfreie Institution erschei¬
nen zu lassen6: Mann und Frau, so wird
(heute meist stillschweigend) vorausge¬
setzt, seien natürlicherweise auf gegensei¬
tige Ergänzung hin erschaffen, jede Dishar¬
monie also sei die Ausnahme von der Re¬

gel. Die strukturelle Gewalt im Geschlech¬
terverhältnis wird in diesem Weltbild der
Erfahrung subsumiert, «dass nicht selten
das Gute gerade im... Erleiden und Bewäl¬
tigen von Konflikten aufleuchtet»7.

Weil aber die Tatsache der Gewalthaltig-
keit der Institution Ehe sich nicht gänzlich
verbergen lässt, hat die Theologie Deu¬
tungsmuster entwickelt - bzw. aus ihrem
sozialen Umfeld übernommen -, welche die
Gewalt verstehbar machen sollen, ohne
dass dadurch die herkömmliche Organisa¬
tionsform des Geschlechterverhältnisses in
Frage gestellt wird. So wird etwa - wenn
doch einmal von ihr die Rede ist - die Ge¬
walt als krankhaftes Fehlverhalten einzel¬
ner oder als lästiges Überbleibsel eines
längst vergangenen Patriarchats gedeutet.8
Auch das Argument, Gewalt sei in gewis¬
sem Ausmass legitim, weil sie der Trieb¬
struktur der Geschlechter - der «natürli¬
chen» Agressivität des Mannes und der Pas¬
sivität der Frau - entspreche, ist noch nicht
verschwunden.9 Manche theologische Äus¬

serung lässt sich auch so interpretieren, dass
letztlich die Emanzipation der Frauen für
die Gewalt verantwortlich sei, weil sie die
natürliche Ordnung durcheinanderbringe
und Männer verunsichere. Alle diese Inter¬
pretationen lenken den Blick ab von der
Tatsache, dass Gewalt von Männern an
Frauen - auch und gerade in der Ehe -
symptomatischer Ausdruck patriarchaler
Herrschaft ist.

6. Verbreitete Varianten der Gottvater¬
theologie untermauern die patriarchale
Sicht des Geschlechterverhältnisses.

Schon in der Bibel werden patriarchale
Geschlechterbeziehungen als Gleichnis für
das Verhältnis zwischen Gott und Mensch
bzw. zwischen Christus und Gemeinde
herangezogen (vgl. z.B. das Hoseabuch,
Eph 5, 1 Kor 11). Christliche Theologen
haben diese Analogiebildung dogmatisch
ausgebaut: Sie denken Gott in Analogie



zum patriarchalen Eheherrn, den Menschen
in Analogie zur abhängigen Ehefrau. Setzt
man die Existenz «liebespatriarchaler» Ver¬
hältnisse voraus - der Ehemann ist zwar
Haupt, liebt aber seine Frau, die Frau ist
zwar unterworfen, kann sich aber auf die
Fürsorglichkeit des Mannes verlassen -, so
bleibt die Anstössigkeit des mit dieser Ana¬
logie verbundenen Gottesbildes verborgen.
Nimmt man hingegen die strukturelle Ge-
walthaltigkeit des Eheverhältnisses und die
ihr entsprechende gewalthaltige Realität
vieler Ehen ernst, so gerät die mit dem Ehe¬

gleichnis ausgesagte Theologie ins Zwie¬
licht: Gott erscheint als allmächtiger, von
nichts und niemandem abhängiger Herr¬
scher, der seinerseits die Menschen in Ab¬
hängigkeit hält wie der patriarchale Eheherr
Frau und Kinder. Gott entscheidet souve¬
rän, ob er die Menschen beschuldigt, straft,
allein lässt oder liebt. Die Menschen haben
auf die Entscheidungen Gottes ebensowe¬
nig Einfluss wie die klassische Ehefrau auf
das Verhalten ihres Mannes. Dieser göttli¬
che Patriarch liefert seinen Sohn willentlich
an die Folterer aus, weil er sich Versöhnung
mit der sündigen Menschheit nur vorstellen
kann, wenn er ein Exempel in Form einer
Gewalttat statuiert. Für die Menschen heisst
das: Eigentlich gehören alle ans Kreuz, weil
sie so grundböse sind. Von der Drohgebär¬
de des Kreuzestodes her können sie die Lie¬
be Gottes nur noch als unverdiente Gnade
interpretieren, für die sie ununterbrochen
dankbar sein müssen. Gott verhält sich also
wie der Mann, der seine Frau schlägt, um
ihr klar zu machen, wie böse und minder¬
wertig sie ist. Und der nach diesem Exem¬
pel jede Liebesbezeugung als unverdiente
Gnade verstanden wissen will; denn eigent¬
lich hat die Frau nichts als Schläge verdient.
Wenn er sie liebt, so hat das nichts mit ihr
zu tun, sondern entspringt einzig und allein
seiner souveränen Entscheidung, sie trotz
ihrer Bösartigkeit zu begnadigen.

Diese Deutung des biblischen Gottes ist
beileibe nicht die einzig mögliche. Aber sie
hat Anhaltspunkte in der Bibel, sie ist sehr
traditionsreich und bis heute verbreitet.
(Um das zu zeigen, genügt ein Blick ins
Kirchengesangbuch.) Die absolute Souve¬
ränität Gottes etwa, in der es keine Bedürf¬
tigkeit, kein Angewiesensein auf Beziehun¬
gen gibt, ist bis heute Grundaussage der

meisten Dogmatiken. Genau in dieser Ana¬
logie zum Status des Patriarchen liegt der
Keim für die Brutalität einer patriarchal
organisierten Gesellschaft und ihrer Gott¬
vatertheologie.

7. Gesucht ist: eine Ethik der
gewaltfreien Beziehung.

Die Theologie anerkennt, dass «die Ausein¬
andersetzung mit der Gewaltproblematik
ein genuin kirchlicher Auftrag» ist und dass
«Gewalt und Ungerechtigkeit Sünde»10 sind.
Solche Einsichten müssen auf die Ethik der
Geschlechterbeziehungen erst noch übertra¬
gen werden. Sie wurden in der Sexualethik
bisher suspendiert zugunsten einer dogma¬
tischen Setzung, derzufolge die Ehe als Got¬
tes Wille, als naturwüchsig, als bestmögli¬
che Organisationsform der Geschlechterbe¬
ziehung erscheint. Dieses Dogma wäre auf¬
zulösen und zu ersetzen durch eine Ethik
der gewaltfreien Beziehung.

Die Entwicklung einer solchen Ethik
könnte damit beginnen, dass die verschie¬
densten existierenden Lebensformen -
Grossfamilien, Wohngemeinschaften, Or¬
den, Einelternfamilien, Einpersonenhaus¬
halte, Ehen, lesbische und homosexuelle
Lebensgemeinschaften u.a. - konsequent
daraufhin befragt würden, ob sie von ihrer
inneren Struktur her Gewalt begünstigen
oder nicht. Dabei würde klar, dass die
Suche nach einer guten Ordnung des Ge¬
schlechterverhältnisses eingeordnet werden
muss in eine allgemeine Ethik verbindlicher
Lebensformen. Es ist nämlich nicht ein¬
leuchtend, dass die Beziehungen zwischen
Männern und Frauen exklusiv geregelt wer¬
den müssen. Ob es sich um Beziehungen
von Frauen mit Frauen, von Kindern mit
Erwachsenen, von zwei oder mehreren Per¬

sonen handelt - entscheidend ist, dass Kri¬
terien entwickelt werden, die es mir erlau¬
ben zu entscheiden, ob eine Beziehung
strukturell zu Gewalt tendiert oder nicht
und dass diese Kriterien dann auch ange¬
wendet werden.

Meine Vermutung geht dahin, dass bei
einer solchen Überprüfung die klassische
Ehe nicht gut abschneiden würde. Denn sie
enthält einige Strukturmerkmale, die Ge¬
walt begünstigen:

1. In der Ehe leben zwei Personen zusam-
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men, die in einer patriarchalen Gesellschaft
auf verschiedenen Hierarchiestufen stehen.
Die Ehe ist also eine Gemeinschaft von
Ungleichen: ein Herrschaftsgefüge. Wenn
zwei Ungleiche zusammenleben, besteht
aber natürlicherweise die Gefahr, dass der
Mächtige seine Macht gegenüber der weni¬

ger Mächtigen ausspielt.
2. Dieses Herrschaftsgefüge Ehe gilt

weitgehend als Privatangelegenheit. Es gibt
keine Instanz, die berechtigt ist, in die in¬

nere Dynamik der Ehe einzugreifen, solan¬

ge die Gewaltanwendung nicht ganz massiv
wird. Wenn aber in einer Gemeinschaft von
Ungleichen der schwächere Teil keine
Möglichkeit hat, sich von aussen Hilfe zu
holen, begünstigt das zusätzlich die Gewalt¬
anwendung durch den stärkeren Teil. (Die¬
se Sicht der Dinge ist in der bestehenden
politischen Ethik nachzulesen.)

3. In der klassischen Ehe und Familie
sind Frau und Kinder wirtschaftlich abhän¬
gig vom Mann. Das heisst, sie können der
Gemeinschaft nicht entfliehen, ohne ihre
Existenz aufs Spiel zu setzen oder sich
zumindest in eine Situation grösster wirt¬
schaftlicher Unsicherheit zu begeben. Da¬
mit Gewalt in einer Gemeinschaft begrenzt
werden kann, braucht es die wirtschaftliche
Unabhängigkeit der Mitglieder dieser Ge¬

meinschaft. (Dieses Prinzip ist in der beste¬
henden Wirtschaftsethik nachzulesen.)

Aus dieser Zusammenstellung gewaltbe¬
günstigender Faktoren lassen sich ansatz¬
weise Kriterien für gewaltfreie Beziehun¬
gen ableiten: Eine Beziehung hat dann die
grössten Chancen, sich gewaltfrei zu ge¬
stalten, wenn die Beteiligten in der Gesell¬
schaft einen vergleichbaren Rang einneh¬

men, wenn eine Instanz vorgesehen ist, die
Aussenkontrolle im Konfliktfall ermöglicht
und wenn die Beteiligten wirtschaftlich
voneinander unabhängig sind. Diese Krite¬
rien sind heute zum Beispiel bei vielen les¬
bischen und homosexuellen Lebensgemein¬
schaften eher erfüllt als in der Ehe.

8. Gesucht ist: eine Theologie der
gegenseitigen Angewiesenheit von Gott
und Menschen.

Die Entwicklung einer solchen Ethik der
gewaltfreien Beziehung müsste begleitet
sein von einer Revision des patriarchalen
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Gottesbildes. Diese Revision ist im Rahmen
der feministisch-theologischen Bewegung
bereits im Gange: Dass Gott sich gerade
nicht durch seine absolute Unabhängigkeit
und Beziehungslosigkeit als göttlich er¬
weist, sondern in gerechten und gewaltlo¬
sen Beziehungen zwischen Menschen sicht¬
bar wird, dieser Gedanke taucht in femini¬
stisch-theologischen Entwürfen häufig
auf." Dass diese beziehungshafte, dynami¬
sche Vorstellung Gottes im biblischen Den¬
ken mindestens so stark verankert ist wie
die Vorstellung von Gott als dem Un-Be-
wegten wird je länger je deutlicher. Wer
etwa das Hoseabuch liest, stellt fest, dass
der biblische Gott selbst da, wo er mit dem
patriarchalen Eheherrn verglichen wird, als
leidenschaftlich Liebender erscheint, als
einer, der Abhängigkeit, Trauer und Ver¬
zweiflung kennt wie jeder Mensch. Und
wenn Gott in Jesus Christus offenbar ge¬
worden ist, dann ist er Liebe, nicht ferne
Souveränität. «Wenn Gott uns liebt, ist die
Beziehung Mensch-Gott gegenseitig, dyna¬
misch und zum Nutzen für beide Seiten.
Kein Liebender ist völlig autonom, gänzlich
unberührt oder letztlich unbewegt vom Ge¬
liebten.»12

1 Handbuch der christlichen Ethik, Bde I—III, hg.von
Anselm Hertz / Wilhelm Korff / Trutz Rendtorff /
Hermann Ringeling, Freiburg/Basel/Wien/Gütersloh
1978-1982. Das «Handbuch der christlichen Ethik»
ist ein ökumenisches Standardwerk, insgesamt 1678
Seiten dick, mit Beiträgen von 56 Männern und einer
Frau.
2 Ebd., Bd. II, S. 258.
3 Ebd., S. 256.
4 Bd. II, S. 117-209 (Ehe und Familie), Bd. III,
S. 280-336 (Ethische Strukturprobleme der Ge¬

schlechter).
5 Dass es sich bei Ehe und Familie um «vorpolitische»
und damit rechtsstaatlicher Kontrolle im wesentlichen
entzogene Gemeinschaftsformen handelt, ist ein Ge¬

meinplatz der theologischen Ethik bis heute.
6 Vgl. z.B. Handbuch, Bd. II, S. 118 ff.
7 Ebd., S. 126.
8 Vgl. z.B. Handbuch, Bd. II, S. 165/66.
9 Vgl. z.B. Helmut Thielicke, Theologische Ethik,
Bd. III (Tübingen 1964), S. 572 ff.
10 Vgl. Anm.2.
11 Vgl. z.B. Carter Heyward, ...Und sie rührte sein
Kleid an. Eine feministische Theologie der Bezie¬
hung, Stuttgart 1986; Dorothée Solle, Lieben und
Arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung, Stuttgart
1985; Ruth Egloff, Ein feministisches Glaubensbe¬
kenntnis, NW 4/1990, S. 101 u.v.a.m.
12 Heyward, a.a.O., S. 48.


